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Reglement für die Ehrung erfolgreicher Schützen 
 
1. Allgemeines und Ziel 
Der OASSV ehrt jährlich an einer eigenständigen Veranstaltung seine erfolgreichen Schützinnen und 
Schützen. Der Anlass soll in einem würdigen Rahmen an einem Abend in der ersten Januarhälfte statt-
finden.  
Der Einbezug der Medien, der Lokalpolitik und der Wirtschaft ist anzustreben. 
 
2. Rahmenbedingungen, Teilnehmerfeld 
Erfolgreiche Schützinnen und Schützen aller Disziplinen, welche im Verbandsgebiet des OASSV lizen-
ziert sind, werden für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Grundsätzlich werden ausgezeichnet: 
- Erfolge an verbandseigenen Anlässen OHNE Absenden am Wettkampftag 
- Erfolge an Wettkämpfen übergeordneter Verbände 
- Generell werden Podestplätze (Ränge 1 bis 3) von Einzel- und Teamwettkämpfen ausgezeichnet 
- Mitglieder der GL können weitere Vorschläge machen, welche die GL abschliessend beurteilt 
- Vereine können Anträge einreichen, welche die GL abschliessend beurteilt 
 
3. Preise 
Der OASSV bestimmt die Preissumme. 
Alle Preise werden in Form von Kranzkarten abgegeben. Zusätzliche Präsente sind möglich, sofern der 
Kostenrahmen nicht gesprengt wird. Sponsoren werden zugelassen und können weitere Preise spen-
den. 
Preise, welche der OASSV spendet, werden nur an anwesende Berechtigte abgegeben. Ausnahmen 
sind Preise, welche von übergeordneter Stelle zur Verteilung gelangen oder welche separat reglemen-
tiert sind. 
 
4. Organisation und Termine 
GL OASSV  
- bestimmt jährlich im Frühjahr den Verantwortlichen für den Anlass 
- beschliesst das Preisgeld und den Kostenrahmen 
 
AL OASSV 
- melden ihre zu ehrenden Schützinnen und Schützen dem Verantwortlichen bis am 31. Oktober 
 
Verantwortlicher OASSV 
- sucht Ort und Lokal inkl. Parkplätze in Zusammenarbeit mit ortsansässigem Verein  
- organisiert Signalisation 
- organisiert das Rahmenprogramm und das Catering 
- erstellt die Liste der Teilnehmer bis am 15. November 
- verfasst das Einladungsschreiben für zu Ehrende und Gäste (mit Doppelunterschrift) 
- ist verantwortlich für die Einhaltung des Budgets 
- erstellt einen Kurzbericht für Homepage und / oder Presse 
- erstellt eine detaillierte Abrechnung bis 30 Tage nach dem Anlass zuhanden GL 
 
Einladungen 
- an Einzelschützen persönlich 
- an Gruppenchef von Team / Gruppen / Mannschaften, alle beteiligten Schützen erwünscht 
- an Präsident bei Vereinen, Delegationsgrösse bestimmen 
- an alle Funktionäre OASSV persönlich 
- an alle Gäste persönlich (Präsident BSSV, Delegationsgrösse bestimmen) 
- an weitere Personen nach Bedarf (Presse, Lokalbesitzer, Ehrengäste, etc.) 
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5. Rahmenbedingungen 
Lokal 
- Platz für ca. 120 Personen in Konsumationsbestuhlung 
- Bühne oder Podest 
- Rednerpult, Lautsprecheranlage 
- Beamer und Leinwand 
 
Ablauf 
- Begrüssung durch Verantwortlichen  
- Gastreferent oder Präsentation maximal 20 Minuten freiwillig 
- Ehrungen und Preisverteilung durch Abteilungsleiter und Ressortleiter 
- Auszeichnung für ausserordentliche Leistungen durch Präsident OASSV 
- Schlusswort und Einladung zum Apéro 
- Der offizielle Teil soll 90 Minuten nicht überschreiten 
- eine musikalische Umrahmung kann stattfinden 
- gewisse Auszeichnungen können vor - oder nach dem offiziellen Teil abgegeben werden 
 
Catering offizieller Teil 
- Getränkeverkauf zu angemessenen Preisen 
- Verkauf von Tischwaren, Sandwiches in Absprache mit dem lokalen Organisator 
- Gäste konsumieren zulasten OASSV 
 
Apéro 
- Apéro für alle Anwesenden zulasten OASSV nach dem offiziellen Teil 
 
Diverses 
- Sponsoring und Werbung ist möglich 
- bei Bedarf können weitere Aktionen stattfinden (Abgabe von Dokumenten und Unterlagen an Vereine) 
- Fahne OASSV und Ortsverein nach Möglichkeit anwesend 
 
6. Anhang 
Im einem Anhang sind die möglichen Wettkämpfe aufgeführt. 
 
 
7. Gültigkeit 
Dieses Reglement ersetzt die Ausgabe vom 12.Februar 2008. 
 
Die Geschäftsleitung OASSV hat an seiner Sitzung vom 12.Januar 2012 das vorliegende Reglement 
für die Ehrung erfolgreicher Schützen im OASSV genehmigt. Es tritt ab sofort in Kraft. 
 
 
 
 
Diemerswil, 12.Januar 2012 
 
 
 
Präsident OASSV Autor 
 
 
 
Walter Meer Hans-Rudolf Wymann 
 


